


Einwendungen




der/des ..................................................................................




(Vor-, Nachname, Straße, Hausnummer, Wohnort)




im Folgenden: der Einwendungsführer (Ef.)

Im luftverkehrsrechtlichen Änderungsgenehmigungsverfahren zur Konversion des ehemaligen Mi​li​tär​flug​plat​zes Ahlhorn.

Antragsteller: 
Flugplatz Alhorn GmbH 



Antrag vom 13.12.2010.

Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde: 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Ge​schäfts​be​reich Oldenburg - Luft​fahrt​be​hör​de.

Aktenzeichen: 
14-30311-7
Gegen den Antrag auf die Änderungsgenehmigung nach §§ 8 Abs. 5, 6 Abs. 4 Satz 2 LuftVG er​he​be/n ich/wir folgende 

Einwendungen:

A.
Antragsgegenstand 

Die Antragstellerin, die Flugplatz Ahlhorn GmbH, beantragt eine Än​de​rungs​ge​neh​mi​gung gemäß §§ 6 Abs. 4 Satz 2, 8 Abs. 5 LuftVG.

Gegenstand dieses Antrages auf Änderungsgenehmigung ist die Konversion des ehemaligen Mi​li​tär​flug​plat​zes Ahlhorn in einen Sonderlandeplatz für den Flug​be​trieb nach Sichtflugregeln, im 24-Stun​den-Betrieb, von Luftfahrzeugen mit 14 Tonnen maximale Startmasse (MTOM) der Ka​te​go​ri​en Flugzeuge, Dreh​flü​gler, Segelflugzeuge, Motorsegler, Rettungsfallschirme und schließ​lich Luft​sport​ge​rä​te gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nrn. 1, 2, 4, 5, 8 und 10 LuftVG.

Die Start- und Landebahn besitzt eine Länge von 2.101 m, die Breite beträgt 45 m. Vor Kopf der Bahn ist jeweils ein Overrun von 275 x 45 m vorhanden. Diese vorhandene Start- und Landebahn liegt dem Antrag zugrunde. 

Weiterhin beantragt die Flugplatz Ahlhorn GmbH die Bestimmung eines be​schränk​ten Bau​schutz​be​reichs nach § 17 LuftVG. 

Dem Antrag liegt ein 13-seitiger Erläuterungsbericht vom 01.12.2010 bei, dem insbesondere fol​gen​de Anlagen beigefügt sind:

-
Annahmen und Prognosen zur Entwicklung des Motorflugbetriebes am Sonderlandeplatz Ahl​horn in den Jahren 2010 bis 2020 (im Folgenden: Prognose-Gutachten), 

-
Schalltechnisches Fluglärm-Gutachten, Stand Mai 2010, 

-
Schalltechnisches Fluglärm-Gutachten, Stand Januar 2011 (im Folgenden: Lärmgutachten), 

-
Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung (DFS) zum "Sonderlandeplatz Ahlhorn; Ge​neh​mi​gung der Anlage und zum Betrieb (§ 6 LuftVG)" vom 27.08.2010, 

-
Stellungnahme der Airport Consulting Ingenieurs (A.C.E.) vom 14.09.2010 zum DFS-Gutachten,

-
Stellungnahme der DFS zum "Sonderlandeplatz Ahlhorn; Genehmigung der Anlage und zum Be​trieb (§ 6 LuftVG)" vom 25.10.2010,

-
Stellungnahme der A.C.E. vom 02.11.2010 zum Gutachten der DFS vom 25.10.2010.

Zudem sind folgende Plananlagen dem Erläuterungbericht angefügt:

-
Übersichtslageplan mit Bauschutzbereich gem. § 51 Abs. 1 Nr. 2a LuftVZO vom 05.07.2010,

-
Lageplan mit Bauschutzbereich gem. § 51 Abs. 1 Nr. 2b LuftVZO vom 05.07.2010,

-
Längsschnitt mit Bauschutzbereich gem. § 51 Abs. 1 Nr. 3a LuftVZO vom 05.07.2010, 

-
Längsschnitt mit Bauschutzbereich gem. § 51 Abs 1 Nr. 3b LuftVZO vom 05.07.2010,

-
Querschnitte mit beschränktem Bauschutzbereich gem. 51 Abs. 1 Nr. 3c LuftVZO vom 05.07.2010, 

-
Lageplan Markierung und Befeuerung vom 16.08.2010, 

-
Sichtflugkarte vom 09.08.2010.

B. 
Beteiligung und Rechtsbetroffenheit

I.

Der Ef. ist (Mit-) Eigentümer des Grundstückes ................................... (Straße, Hausnaummer) in Wil​des​hau​sen. Das Grundstück liegt in der Gemarkung ..................., Flur ..................., Flst.Nr. ................... . Auf diesem befindet sich ein Wohngebäude. ................................. (Nutzungsart ein​fü​gen) Die Kreisstadt Wildeshausen liegt im Bundesland Niedersachsen, Land​kreis Ol​den​burg. Mit ca. 20.000 Einwohnern ist sie die einzige Stadt in diesem Landkreis. 

Von dem ehemaligen Militärflugplatz Ahlhorn befindet sie sich in östlicher Richtung ca. 8-10 km entfernt. Die in Ost-West-Richtung verlaufende Start- und Landebahn führt zu einer An​flug​grund​li​nie, die über das südliche Stadtgebiet und das Grundstück des Ef. verläuft. Das be​deu​tet, dass Starts Richtung Osten bzw. Landungen aus Osten bei der genannten Entfernung in ca. 500 m Höhe erfolgen. Das Grundstück des Ef. befindet sich genau in diesem Bereich des Stadt​ge​bie​tes, so dass es direkt überflogen wird. .......................................... (Lage innerhalb von Wil​des​hau​sen und Entfernung zur Anfluggrundlinie beschreiben)

II.

Die Bundeswehr räumte das Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes Ahlhorn im Jahre 2005/2006, nachdem der militärische Flugverkehr bereits Ende 1995 eingestellt worden war. Von 1958 an hatte die Bundeswehr das Gelände übernommen. Die britische Luftwaffe hatte es in den Jahren 1951/1952 wieder hergerichtet, nachdem der Fliegerhorst im Februar 1945 to​tal zerstört wurde und bis 1958 genutzt. 

Am 01.05.2009 hat dann die Firma Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG dieses Ge​län​de gekauft. Um auf dem 307 ha großen Areal einen Flug-, Technologie-, Logistik- und Ge​wer​be​park wirtschaftlich einzurichten, gründete sie die Flugplatz Ahlhorn GmbH und verkaufte das Gelände zu diesem Zweck an diese GmbH am 06.07.2009 weiter. 

Das Areal zeichnet eine ca. 2.101 m lange Start- und Landebahn aus. Weiterhin befinden sich auf diesem ca. 250 Gebäude, Flugzeughallen sowie ein Gleisanschluss. Auf ihm haben sich be​reits etliche Firmen angesiedelt, beispielsweise Mercedes Benz Lkw mit einem Testgelände, der ADAC, Stahlhändler, Fachbetriebe und schließlich Logistikbetriebe. 

Gegenwärtig nutzen die Oldenburgische Luftlandebrigade 31 die flugbetrieblichen Ein​rich​tun​gen zum Absetzen von Fallschirmspringern. Im Jahr 2009 führte sie an insgesamt 5 Wochen 85 Starts durch. Weiterhin nutzt die Sportfluggruppe Ahlhorn die Einrichtungen. Diese hat im Jahr 2009: 468 Starts durchgeführt. 
III.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Ol​den​burg - Luft​fahrt​be​hör​de - führt derzeit eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu den be​an​trag​ten Maß​nah​men durch, insbesondere unter Berücksichtigung der in § 6 Abs. 2 LuftVG genannten Be​lan​ge. 

Damit wird die Anhörungsbehörde den Vorschriften der §§ 6 Abs. 5 S. 1, 10 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 S. 1 LuftVG gerecht, indem sie den Behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, die Mög​lich​keit der Stel​lung​nah​me innerhalb einer von ihr gesetzten Frist einräumt. Darüber hinaus be​steht auch für Privateinwender die Mög​lich​keit, sich an der Offenlegung zu beteiligen, was in Form dieses Einwendungsschriftsatzes geschehen soll. 

IV.

Mit diesem Schriftsatz erhebt der Ef. hiergegen Einwendungen. Dies ist auf die Ent​schei​dung der Anhörungsbehörde zurückzuführen, den Antrag nebst Anlagen u. a. in der Stadt Wil​des​hau​sen in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 2 Nr. 3 LuftVG auszulegen, was im Zeit​raum vom 14.02.2011 bis 14.03.2011 zu verwirklichen ist. Im Anschluss an diese Aus​le​gungs​frist folgt dann die zweiwöchige Einwendungsfrist. Anknüpfend an das Ende der Aus​le​gungs​frist am 14.03.2011 beginnt diese am 15.03.2011 (0:00 Uhr) und endet am 28.03.2011 (24:00 Uhr). 

Am 10.02.2011 sandte die Luftfahrtbehörde nachträglich ein überarbeitetes schall​tech​ni​sches Fluglärmgutachten (Stand: Januar 2011) der Stadt Wildeshausen zu, das bei die​ser erst nach Beginn der Auslegungsfrist eintraf. In dem Schreiben wurde die Stadt zum Aus​tausch des bis​he​ri​gen Gutachtens (Stand: Mai 2010) aufgefordert, der am 18.02.2011 er​folg​te. Dieser Aus​tausch führte dazu, dass die Auslegungsfrist mit Einverständnis der Luftfahrtbehörde bis zum 28.03.2011 verlängert wur​de. Demzufolge beginnt nun die Einwendungsfrist am 29.03.2011 (00:00 Uhr) und endet am 11.04.2011 (24:00 Uhr). Bis zu diesem Zeitpunkt ist es damit dem Ef. mög​lich, Einwendungen vor​zu​tra​gen. Dieser Zeitpunkt, 11.04.2011, gilt je​doch nur für die Einwendungen, die sich auf das nachträglich übersandte Fluglärmgutachten (Stand: Januar 2011) beziehen. Für die Einwendungen, die sich auf die übrigen Unterlagen be​zie​hen, verbleibt es hingegen beim 28.03.2011. 
Dieser Vortrag dient der Wahrung eigener subjektiver Rechte. So​weit ein Ef. nämlich durch das Vor​ha​ben in eigenen Rechten be​trof​fen ist und sich die Möglichkeit offen halten will, diese Rech​te notfalls im Klagewege gel​tend zu ma​chen, muss er im Rah​men der Be​trof​fe​nenbeteiligung fristgerecht Einwendungen erheben (Hofmann/Grabherr, LuftVG, § 10, Rn 5). 

Eine Betroffenheit des Ef. ist zudem nicht ausgeschlossen, als anzunehmen ist, dass das Vor​ha​ben - seine Verwirklichung unterstellt - eine Fluglärmbelastung auf das Grundstück des Ef. nach sich ziehen wird, die im Rechtssinne nicht unerheblich ist.

C.
 Einwendungen

In materiell-rechtlicher Hinsicht erhebt der Ef. folgende Einwendungen:

I.
Fehlender Bedarf für das Ausbauvorhaben 

Dem Antrag kann bereits deshalb nicht stattgegeben werden, weil die Erforderlichkeit des Vor​ha​bens zu verneinen ist und damit die Planrechtfertigung fehlt. Das ungeschriebene Er​for​der​nis der Planrechtfertigung setzt voraus, dass das Vorhaben vernünftigerweise geboten sein muss. Dies erfordert zwar keine Unabdingbarkeit des Vorhabens, ebenso wenig die Un​aus​weich​lich​keit. 

Die Planrechtfertigung setzt jedoch einen gewissen Bedarf für das Vorhaben, in konkreto für die Nutzung des Flugplatzes, vo​raus. Dieser kann sich jedoch nicht nur aus einer tat​säch​li​chen, aktuell feststellbaren Nach​fra​ge ergeben, sondern auch aus der Vorausschau künftiger Ent​wick​lun​gen. Insoweit dürfen die ei​nem Bedarf zugrunde liegenden Prognosen zu​kunfts​ori​en​tiert sein und es dem Flug​ha​fen​be​trei​ber im Vorgriff auf künftige Entwicklungen er​mög​li​chen, einer Bedarfslage gerecht zu wer​den, die zwar noch nicht eingetreten ist, aber bei vor​aus​schau​en​der Betrachtung in ab​seh​ba​rer Zeit mit hinreichender Sicherheit erwartet werden kann, oder wenn sich ein Flugplatz auf einen allgemein prognostizierten Anstieg des Luft​ver​kehrs​be​darfs vorbereitet, BVerwG, U. v. 20.04.2005 - 4 C 18/03 -, NVwZ 2005, 933, 935; dem fol​gend: Reidt, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 6, Rn. 111 f.. 

1.

Die vorgelegte Luftverkehrsprognose begründet weder qualitativ noch quantitativ die be​ab​sich​tig​te Nutzung. Die auf S. 5 des Prognose-Gutachtens angegebenen Verkehrszahlen für das Jahr 2020 sind weder nachvollziehbar noch begründbar. Die Zuversicht, vom Ver​kehr der Allgemeinen Luftfahrt einen regionalen Anteil am Son​der​lan​de​platz Ahlhorn ab​fer​ti​gen zu können, ist nicht nachvollziehbar und nicht begründbar. Die​ses Ver​kehrs​seg​ment ist seit Jahren rückläufig und Wachstumsraten auch im Prog​no​se​zeit​raum nicht zu er​war​ten. Soweit luftfahrttechnische Betriebe angesiedelt sind und be​trie​ben werden, kön​nen diese, wie bisher, mit Sondergenehmigungen angeflogen wer​den.


Auch die beschriebene Verkehrsverteilung erscheint willkürlich und nicht nachvollziehbar. Wie die Verkehrsverteilung auf anderen Sonderlande- oder Verkehrslandeplätzen belegt, weist diese Verkehrsart in den Sommermonaten deutlich höhere Anteile auf, als im Prog​no​se-Gutachten wiedergegeben. 


Ebenso unbegründet ist die behauptete Nutzung durch die Oldenburgische Luft​lan​de​bri​ga​de der Bundeswehr, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Bundeswehrreform.

2.

Weiterhin sieht der Ef. insofern keinen Bedarf für die Nutzung des Flugplatzes, als die Ka​pa​zi​tä​ten benachbarter Verkehrsflughäfen unberücksichtigt geblieben sind. 

Im Prognose-Gutachten heißt es zwar, 

"am Sonderlandeplatz Ahlhorn werden ein regional ge​präg​ter ge​werb​li​cher und nicht ge​werb​li​cher Geschäftsflugverkehr und Werk​flug​ver​kehr er​war​tet, der auf Grund der zu erwartenden zu​er​war​ten​den gewerblichen und industriellen An​sied​lun​gen deutlich zu​neh​men wird, je​doch von seinem Umfang weit unter den Flug​be​we​gungs​zah​len von regionalen Ver​kehrs​lan​de​plät​zen bleibt". 

Demgegenüber richtet sich das Prognosegutachten nicht auf Linien-, linienähnliche und Pau​schal​rei​se​flü​ge von und nach Ahlhorn, da diese bereits durch die Verkehrsflughäfen Bre​men und Münster-Os​na​brück abgewickelt werden und diese bessere luft​fahrt​tech​ni​sche und lo​gis​ti​sche Be​din​gun​gen auf​wei​sen würden. 

Die Untersuchung, inwieweit die Verkehrsflughäfen Bremen und Münster-Osnabrück, die in ei​ner Ent​fer​nung von ca. 40 bzw. 90 km liegen, den von der Antragstellerin be​ab​sich​tig​ten Flug​ver​kehr be​die​nen könnten, fehlt jedoch, insbesondere ob und in welchem Aus​maß gerade bei die​sen be​nach​bar​ten Flugplätzen "Engpässe" bestehen, oder ob diese Flug​plät​ze vielmehr ohne Weiteres in der Lage wären, die pro​gno​sti​zier​ten Flugverkehre an Stelle des Flug​plat​zes Ahlhorn mit ab​zu​wickeln. 

3.


Darüber hinaus weist der Ef. auf § 29b Abs. 1 S. 2 LuftVG hin. Nach dieser Vorschrift ist auf die Nach​tru​he der Bevölkerung in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen. Aus die​ser hat das BVerwG ein zwei​stu​fi​ges Schutzkonzept entwickelt. Die erste Stufe betrifft die Nacht​kern​zeit, die von 0:00 Uhr bis 5:00 Uhr andauert. Die zweite Stufe betrifft die Nacht​rands​tun​den. Diese er​fas​sen die Zeiträume von 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr und von 5:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 

a)

Als Rechtfertigung für die Inanspruchnahme der Nachtkernzeit hat das BVerwG den Nach​weis ei​nes stand​ort​spe​zi​fi​schen Nachtflugbedarfes verlangt, anderenfalls Flug​ver​kehr zu dieser Zeit un​zu​läs​sig ist. Für die Nachtrandstunden fordert das BVerwG hin​ge​gen, dass plausibel nach​ge​wie​se​ne sach​li​che Gründe vorliegen, weshalb ein be​stimm​ter Verkehrsbedarf oder ein be​stimm​tes -segment nicht be​frie​di​gend in​ner​halb der Tagesstunden abgewickelt werden kann. Als solche Gründe hat es die Er​for​der​nis​se einer effektiven Flugzeugumlaufplanung, die Be​son​der​hei​ten des In​ter​kon​ti​nen​tal​ver​keh​res (Verspätungen, Verfrühungen) oder den Umstand ge​se​hen, dass der Flughafen als Hei​mat​flug​ha​fen oder Wartungsschwerpunkt von Flug​ge​sell​schaf​ten deren Bedürfnisse nachvollziehbar nicht ausschließlich in den Tageszeiten ab​de​cken kann (BVerwG, U. v. 16.03.2006 - 4 A 1075/04 -, NVwZ-Beil. 2006, 1, 15; U. v. 09.11.2006 - 4 A 2001/06 -, NVwZ 2007, 445, 450 f.; U. v. 24.07.2008 - 4 A 3001/07 -, NVwZ 2009, 109, 111 f.). 

b)

Im Prognose-Gutachten, S. 1 das dem Antrag beigefügt ist, heißt es zu den Pla​nungs​ab​sich​ten des An​trag​stel​lers Flugplatz Ahlhorn GmbH, 

"in Übereinstimmung mit den Planungen des Landes Niedersachsen zur wei​ter​en wirt​schaft​li​chen Entwicklung der Region Oldenburg hat die Flugplatz Ahl​horn GmbH be​an​tragt, den ehe​ma​li​gen Militärflugplatz Ahlhorn in einen Son​der​lan​de​platz umzuwidmen und die vorhandene 2100 m lange Start- und Lan​de​bahn (Anm. des Verfassers: richtigerweise 2.101 m) und die befestigten Flug​be​triebs​flä​chen für den Flug​be​trieb von Luft​fahr​zeu​gen mit 14 t ma​xi​ma​ler Startmasse (MTOM) im 24 Stunden Betrieb zu nut​zen."

Weiterhin führt das Gutachten auf S. 4 aus, dass die Oldenburgische Luft​lan​de​bri​ga​de 31 der Bundeswehr im Jahr 2009 an insgesamt fünf Wochen Flugbetrieb zum Ab​set​zen von Fall​schirm​sprin​gern durchgeführt hätte. Dabei habe es 85 Starts ge​ge​ben. Die "Nacht​flü​ge" hätten dabei vor 22:00 Uhr geendet. 

Im Erläuterungsbericht heißt es ebenso lapidar, dass ein 24-Stunden-Betrieb für Luft​fahr​zeu​ge bis 14 t MTOW gem. § 22a LuftVO vorgesehen ist, wie S. 1, 10 be​sa​gen. Zudem solle nach Gliederungspunkt 3.4.1, S. 8, die vorhandene Befeuerung des ehemaligen Militärflugplatzes gem. Bestand übernommen und genutzt werden. 

Im Lärmgutachten heißt es auf S. 4 gleichfalls, dass der künftige Sonderlandeplatz Ahl​horn im 24-Stun​den-Betrieb genutzt werden soll. Ferner heißt es unter "1. Ver​an​las​sung und Auf​ga​ben​stel​lung", S. 4: 

"Regelmäßiger Nachtflugbetrieb ist am Sonderlandeplatz Ahlhorn nicht vor​ge​se​hen. Al​ler​dings wer​den gelegentliche Nachtflüge (monatlich ein bis zwei Flü​ge) im Ge​schäfts​rei​se​ver​kehr er​war​tet."

Eine Kontingentierung auf monatlich zwei Nachtflüge wird aber nicht beantragt, was der Ef. ausdrücklich rügt.

c)

Im Prognose-Gutachten wird "Nachtflugbetrieb" auf S. 4 lediglich vor 22:00 Uhr ge​se​hen. Diese Sichtweise widerspricht jedoch offenkundig den Be​griffs​be​stim​mun​gen des BVerwG, wie sie soeben aufgezeigt wurden. Weitere Ausführungen zum The​ma Nacht​flug​be​trieb fehlen im Gutachten. 

Unerheblich sind die Ausführungen im Lärmgutachten auf S. 4, wonach pro Monat nur zwei Nachtflüge vorgesehen sein sollen. Die​ses Gutachten kann nämlich Nacht​flug​be​trieb nur bewerten, ihn aber nicht begründen. Schließlich weist diese An​mer​kung darauf hin, dass es einen Nachtflugbedarf am Sonderlandeplatz Ahlhorn gar nicht gibt. 

Letztendlich begründet ebenso wenig der "Nachweis" der Übernahme der vor​han​de​nen Befeuerung einen Nacht​flug​be​darf, wie der Erläuterungsbericht auf S. 8 an​nimmt. Unerheblich ist dabei, dass laut Lärmgutachten pro Monat nur zwei Nacht​flü​ge vorgesehen sein, sollen, wie es auf S. 4 heißt. Diese Anmerkung lässt vielmehr of​fen, woraus sich der Nacht​flug​be​darf am Sonderlandeplatz Ahlhorn überhaupt ab​lei​tet.

d)

Eine Trennung zwischen den beiden genannten Stufen, einerseits Nachtkernzeit, an​de​rer​seits Tages- bzw. Nachtrand​zeit, geht damit weder aus dem Er​läu​te​rungs​be​richt, noch aus den vorgelegten Gutachten hervor. Ebenso wenig lassen sich die an​ge​spro​che​nen Recht​fer​ti​gungs​grün​de, zum Einen ein gesteigerter stand​ort​spe​zi​fi​scher Bedarf, zum Anderen plau​si​bel nach​ge​wie​se​ne sachliche Gründe, den Aus​füh​run​gen in den ge​nann​ten Unterlagen entnehmen. In​so​weit orientieren sich diese in keins​ter Weise an den Vorgaben der Rechtsprechung des BVerwG. Eine Recht​fer​ti​gung, wie sie das BVerwG fordert, ist darüber hinaus auch nicht er​kenn​bar, so dass ein Flug​be​trieb in der Nachtzeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr nicht ge​recht​fer​tigt wer​den kann und damit ab​zu​leh​nen ist. 

4.


Die im Erläuterungsbericht beschriebene verkehrsgünstige Lage in Europa und das Vor​han​den​sein eines ehemaligen militärischen Flugplatzes begründet keinen Betrieb als Lo​gis​tiks​tan​dort auf einem Sonderlandeplatz. Die verkehrsgünstige Lage ergibt sich aus den vorbeiführenden Autobahnen A 1 sowie A 29, den nahe gelegenen Nordseehäfen und ein 3.000 m langes Gleisnetz mit Zugang zum bundesweiten Schienennetz. Hinzu tritt noch die bereits vorhandene über 2.101 m lange Start- und Landebahn. 

Im Frachtverkehr werden rund 2/3 des Fracht​auf​kom​mens nicht in Frachtflugzeugen trans​por​tiert. Das restliche Drittel, welches in Frachtflugzeugen transportiert wird, ist fast aus​schließ​lich interkontinentale Fracht. Für die Abfertigung interkontinentaler Fracht ist die vorhandene Pistenlänge jedoch nicht aus​rei​chend. Der mit 2/3 überwiegende Teil des Frachtaufkommens wird zu 50 % in Pas​sa​gier​flug​zeu​gen transportiert, selbst bei ei​nem angenommenen Passagier- und Urlaubsverkehr würde der Frachtraum fehlen, um Fracht in der Luft zu transportieren. 

Die restlichen 50 % sind eu​ro​päi​sche Truckingfracht. Zur Abfertigung dieser Fracht bedarf es aber keines Son​der​lan​de​plat​zes. Soweit lokales Aufkommen vorhanden sein sollte, wur​den im Antrag keine Nach​wei​se erbracht. 

Weiterhin ist festzustellen, dass die beiden Flughäfen Münster/Osnabrück und Bremen mit einem Jahresfrachtaufkommen von zusammen 651 Tonnen die Nachfrage der Ge​sam​tre​gion befriedigen. Zudem können alle Bedarfs- und Taxiverkehre ohne Nachteile für die Region über die beiden bestehenden internationalen Verkehrsflughäfen abgewickelt wer​den. 

5.

Die vorhandene Infrastruktur, die eine Anbindung an den Schiffs-, Flug-, Schienen- und Stra​ßen​ver​kehr ermöglicht, kann jedoch nicht darüber hinweghelfen, dass die Plan​recht​fer​ti​gung nur aus einer fachplanerischen Zielkonformität abgeleitet werden kann. Als sol​ches fachplanerisches, sich aus dem LuftVG ergebendes Ziel, ist insbesondere die Be​frie​di​gung eines Luftverkehrsbedarfs anzusehen, vgl. BVerwG, U. v. 16.03.2006 - 4 A 1075/04 - NVwZ-Beil. 2006, 1, 15. Andere Ziele, die sich aus dem Fachplanungsrecht, vor​lie​gend dem LuftVG, ergeben und eine Planrechtfertigung begründen können, hat die An​trag​stel​le​rin nicht genannt, sie sind ebenso wenig ersichtlich. 

Einen solchen Bedarf hat die Antragstellerin in den eingereichten Unterlagen nicht schlüs​sig gel​tend gemacht. Daher wendet der Ef. diesen Gesichtspunkt ein, aus dem sich die fehlende Planrechtfertigung ergibt. 

6.

Schließlich ist die Planrechtfertigung dann abzulehnen, wenn das betreffende Vorhaben auf absehbare Zeit aus finanziellen Gründen nicht realisierbar ist. Diesen Grund darf die Plan​fests​tel​lungs​be​hör​de nicht ignorieren, muss vielmehr vorausschauend beurteilen, ob dem geplanten Bauvorhaben unüberwindbare finanzielle Schranken entgegenstehen wür​den, BVerwG, U. v. 16.03.2006, a. a. O., 16. 

Nichts anderes kann sich jedoch dann ergeben, wenn der Betrieb bereits aus den An​trags​sun​ter​la​gen nicht wirtschaftlich betrieben werden kann und eine Insolvenz des An​trag​stel​lers daher von vorn herein angenommen werden muss. Diese Annahme, die In​sol​venz des Antragstellers, basiert auf dem im Erläuterungsbericht bzw. dem Gutachten un​ter​stell​ten Ver​kehr​sauf​kom​men, das einen rentablen Betrieb nicht ermöglichen kann. 

Außerdem ist in diesem Zusammenhang an "Konversionspleiten" zu erinnern. Die Flug​plät​ze Rostock-Laage und Dessau-Kochstedt, bei denen es sich gleichfalls um ehemalige mi​li​tä​ri​sche Flugplätze handelte, waren auf absehbare Zeit nicht wirtschaftlich und damit ge​winn​brin​gend zu führen. Das unterstellte Verkehrsaufkommen im Zusammenspiel mit die​sen Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit führen demzufolge gleichfalls dazu, die Planrechtfertigung wegen fehlenden wirtschaftlichen Betriebes zu verneinen und da​mit die Änderungsgenehmigung zu versagen. 

7.

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass dem Antrag die notwendige Planrechtfertigung fehlt. Ein dazu notwendiger Bedarf für die Nutzung des Flugplatzes lässt sich den An​tragsun​ter​la​gen nicht entnehmen. Diese Unterlagen sind zum Einen nicht nach​voll​zieh​bar, zum Anderen unzureichend. Wie die vorstehenden Ausführungen belegen, betrifft dies so​wohl den beabsichtigten gewerblichen und nichtgewerblichen Geschäftsflug- und Werk​flug​ver​kehr als auch insbesondere den beantragten Nachtflugverkehr in diesen Ver​kehrs​seg​men​ten. Die Befriedigung eines Luftverkehrsbedarfs, wie es als fach​pla​ne​ri​sches Ziel in Betracht kommt, macht die Antragstellerin nicht geltend. Sie beruft sich al​lein auf die ver​kehrs​güns​ti​ge Lage in Europa und die vorhandene Befeuerung, die jedoch für sich genommen und gemeinsam keinen Bedarf be​grün​den können. Weiterhin ist in die​sem Zusammenhang auf die Nähe zu den beiden Flughäfen Müns​ter/Osnabrück und Bre​men hinzuweisen, die den - vom Antragsteller an​ge​nom​me​nen Bedarf - in allen Ver​kehrs​seg​men​ten bewältigen kann. Zuletzt bestehen bzgl. der Fi​nan​zie​rung des laufenden Be​trie​bes aufgrund des unterstellten Verkehrsaufkommens er​heb​li​che Zweifel. Diese Zwei​fel bestätigen die Konversionspleiten der Flugplätze Rostock-Laa​ge und Dessau-Kochs​tedt. 

Nach alledem wendet der Ef. ein, dass die Planrechtfertigung für das beantragte Vor​ha​ben nicht gegeben ist. Daher hält er den Antrag bereits aus diesem Grund für nicht ge​neh​mi​gungs​fä​hig, womit er abzulehnen ist. Für die Annahme einer Planrechtfertigung feh​len Unterlagen, die eine nachzvollziehbare und schlüssige Begründung enthalten. Sol​che Unterlagen muss die Anhörungsbehörde zumindest nachfordern, um über den Ge​sichts​punkt der Planrechtfertigung hinwegzukommen und diesen bejahen zu können. Ge​schieht dies nicht, ist der Antrag zurückweisungsreif. 

II.
Unschlüssige Antragsbegründung 

Der Antrag vom 13.12.2010 ist bereits von vorn herein unbegründet bzw. in sich wi​der​sprüch​lich. Damit drängt sich der Verdacht auf, dass es sich bei diesem lediglich um eine "Mo​gel​pa​ckung" handelt. 

1.

Der Antrag auf Änderungsgenehmigung gem. §§ 8 Abs. 5, 6 Abs. 4 S. 2 LuftVG ist un​be​grün​det. Weder der vorliegende Antrag und das Prognose-Gutachten, noch der Er​läu​te​rungs​be​richt liefern Gründe für die Zulassung des Antrages auf Änderungsgenehmigung. Viel​mehr bieten der Erläuterungsbericht sowie die Schreiben der DFS Anlass zur Sorge, dass tatsächlich ein anderes Projekt beabsichtigt ist. Es drängt sich der Eindruck auf, dass mit diesem Änderungsantrag der Versuch gestartet wird, spätere Erweiterungen der Be​triebs​ge​neh​mi​gung durch einfache Änderungen oder Negativatteste im Wege der sog. "Sa​la​mi-Taktik" zu betreiben. 

Im Einzelnen geht es bei dem Antrag um Folgendes: Der Flugplatzbetreiber beantragt nur die Ge​neh​mi​gung für kleine Flugzeuge bis 14 t MTOW, wofür nach den internationalen ICAO-Vor​schrif​ten eine Start- und Landebahnlänge von 1.800 m ausreichend wäre (Soll-Zu​stand). Vor​han​den ist aber bereits jetzt eine SLB mit 2.101 m Länge (Ist-Zustand), d. h. 301 m mehr. 

Die DFS stuft den Sonderlandeplatz nach ICAO Codeletter 4 ein, nach welchem Luft​fahr​zeu​ge der Kategorie D zum Betrieb zugelassen sind, also bspw. Typen wie MD 11. 

Flugzeuge der Kategorie D dürfen aber auf dem Sonderlandeplatz derzeit gar nicht ver​keh​ren, weil hierfür ein Instrumentenlandesystem (ILS) vorgeschrieben ist. Mit anderen Wor​ten wird et​was beantragt, das in dieser Größenordnung mangels ILS gar nicht in Ahl​horn verkehren darf.

Sinn dieser Übung ist nach Auffassung des Ef. eine sog. Salamitaktik, zunächst nur kleine Flug​zeu​ge im Sichtflugbetrieb zu beantragen, während mit der Genehmigung dem Grun​de nach schon wesentlich größere Flugzeuge gestattet werden. In einem zweiten Schritt wird sodann le​dig​lich noch die Installation des ILS beantragt, um die großen Verkehre in ei​nem „Mi​ni​ge​neh​mi​gungs​ver​fah​ren“ abwickeln zu können. Hiergegen hat der Ef. dann kaum noch rechtliche Ver​hin​de​rungs​mö​glich​kei​ten, weil ihm entgegengehalten werden wird, die Einführung des ILS die​ne ausschließlich der Erhöhung der Verkehrssicherheit am Flugplatz, woran schließlich al​len Betroffenen gelegen sein müsse. 

Vor dem Hintergrund des gleichzeitig beantragten 24-Stunden-Betriebes (Stichwort: Fracht​flug ist Nachtflug) handelt es sich dabei um eine aus Sicht des Ef. höchst be​denk​li​che Kons​tel​la​ti​on, der mit diesem Einwendungsschriftsatz entschieden entgegengetreten wird. 

2.

Der vorliegende Änderungsantrag beinhaltet die Genehmigung für Flugzeuge bis zu ei​nem maximalen Startgewicht von 14 t. Die flugbetrieblichen Anlagen sollen unverändert über​nom​men werden. Damit ist der Antrag in sich widersprüchlich. 

Länge und Breite der Piste erfordern laut DFS die Einordnung des Flugplatzes in die Co​de​zahl 4. In den Nachrichten für Luftfahrer (NfL I 327/01) als geltende Richtlinie für die Bun​des​re​pub​lik Deutschland gibt es maximal die Codezahl 3 mit einer Pistenlänge - als Re​fe​renz​län​ge - von 1.800 m. Dies wäre die maximal erforderliche Pistenlänge für die im An​trag angegebenen Flugzeugmuster. Statt, wie die DFS, auf ICAO umzusteigen, hätte die DFS die Kürzung der Piste auf die erforderlichen Längen festlegen müssen. Die be​an​trag​te Pistenlänge 2.101 m ist überdimensioniert und folglich unbegründet. 

Da die Antragstellerin die Beibehaltung der Pistenlänge mit der Änderungsgenehmigung be​an​tragt, kann unterstellt werden, dass in absehbarer Zeit wiederum Än​de​rungs​ge​neh​mi​gun​gen eingereicht werden, mit der Begründung, dass eine absehbare Nachfrage be​frie​digt werden müsse und die vorhandenen Anlagen diesen Betrieb zulassen würden. Laut ICAO Annex 14 könnten mit der beantragten Eingruppierung nämlich ohne Weiteres Flug​zeu​ge der Kategorie heavy (über 130 t) am Sonderlandeplatz Ahlhorn abgefertigt wer​den. 

3.

Das Lärmgutachten bezieht sich zwar auf den eingereichten Antrag für die Än​de​rungs​ge​neh​mi​gung des ehemaligen Militärflugplatzes zum Sonderlandeplatz für Flugzeuge bis zu ei​nem Startgewicht von maximal 14 t und An- und Abflugverfahren nach Sichtflugregeln, un​ter​stellt aber Qualität und Quantität beim Verkehrsaufkommen, das weder durch den Er​läu​te​rungs​be​richt noch das Prognose-Gutachten begründet wird und außerdem Auf​kom​men​sar​ten be​rück​sich​tigt, für die nach der LuftVO zwingend Flugbetrieb nach In​stru​men​ten​flug​re​geln vorgeschrieben ist. 

Es ist nicht ausreichend, darauf hinzuweisen, dass der Gutachter eine "Worst-Case-Be​trach​tung" angestellt habe. Der Gutachter hat willkürliche Auswirkungsbetrachtungen an​ge​stellt, die für das Genehmigungsverfahren unerheblich sind. Gleichzeitig weisen diese Be​trach​tun​gen aber darauf hin, dass etwas anderes als beantragt tatsächlich be​ab​sich​tigt ist. Die lärmbezogenen Auswirkungsprognosen sind dementsprechend be​zo​gen auf den Antrag unbegründet und falsch, weshalb das Lärmgutachten für dieses Ge​neh​mi​gungs​ver​fah​ren unbrauchbar ist.

4.

Bezogen auf den gestellten Antrag hätte die DFS schließlich unter Berücksichtigung der in Deutschland geltenden Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt​ent​wick​lung (BMVBS) bestimmen müssen, dass für Sonderlandeplätze mit Sicht​flug​be​trieb eine maximale Referenzlänge der Piste von 1.800 m und folglich mit der Co​de​zahl 3 richtig eingeordnet gewesen wäre und dem beantragten Verkehrsaufkommen letzt​end​lich genügen würde. Stattdessen weist die DFS, ohne dargelegte und auch sonst er​sicht​li​che Gründe, auf Ausnahmetatbestände in diesen Richtlinien hin und stimmt einer flug​be​trie​bli​chen Anlage zu, auf der Großraumflugzeuge über 136 t Startgewicht ver​keh​ren können. Dies lässt sie zu, obwohl ihr bekannt ist, dass solche Verkehre nach den in Deutsch​land geltenden Richtlinien nur unter Instrumentenflugregeln abgewickelt werden dür​fen. 

Die Schreiben der DFS vom 27.08. bzw. 25.10.2010 weisen folglich auf eine unklare An​trag​stel​lung hin, die geeignet ist, anzunehmen, dass mittelfristig andere Verkehre be​ab​sich​tigt sind. Dieser Eindruck wir dadurch bestätigt, dass sie auf die Beibehaltung des gro​ßen Bau​schutz​be​reichs nach § 12 LuftVG hinweist. 

5.

Den Verdacht, dass der Antragsteller mit diesem Antrag eine "Mogelpackung" einreicht, die lediglich einen Zwischenschritt zum tatsächlich angestrebten Ziel darstellt, be​kräf​ti​gen die folgenden, aus Pressemitteilungen der Fa. Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG entnommenen Aussagen. Diese Aussagen müssen deshalb in die Be​trach​tung einbezogen werden, da diese Gesellschaft die den Fliegerhorst Ahlhorn be​trei​ben​de Flugpark Ahlhorn GmbH gründete. 

a)

In einer am 23.03.2009 veröffentlichten Pressemitteilung heißt es nämlich, 

"neben dem Ausbau des Areals zum Flug-, Logistik-, Technologie- und Ge​wer​be​park bie​tet die vorhandene Flughafeninfrastruktur grundsätzlich die Mög​lich​keit zur Auf​nah​me ziviler Passagier- und Frachtflüge, sagte Wendt (Anm. des Unterzeichners: Spre​cher der Bunte-Geschäftsführung). Er verwies dabei auf die vorhandene funk​tions​tüch​ti​ge 2650 m lange Start- und Landebahn (Anm. des Verfassers: richtigerweise 2.101 m), die auf mehr als 4000 m er​wei​tert werden könne, sowie auf die insgesamt rund 50.000 m² großen Vor​feld​flä​chen und 5 Großhangars."

Weiterhin heißt es in dieser Pressemitteilung, "das Nutzungskonzept werde in vier Ent​wick​lungs​pha​sen über einen Zeitraum von 15-20 Jahren umgesetzt." Schließlich soll die​ser Pressemitteilung zufolge "schwerpunktmäßig die fliegerische, logistische, tech​no​lo​gi​sche und gewerbliche Nutzung" betrieben werden. Zuletzt soll die ge​sam​te Infrastruktur inkl. der für den Flugverkehr notwendigen Anlagen auf dem Gelände des ehemaligen Mi​li​tär​flug​ha​fens ausgebaut werden. 

Zusammenfassend lässt sich aus diesen zitierten Stellen folgern, dass die An​trag​stel​le​rin über einen Zeitraum von über zehn Jahren den Flugplatz Ahlhorn ab​schnitts​wei​se ausbauen und erweitern will. Dabei steht insbesondere die flie​ge​ri​sche Nutzung dieses Ge​bie​tes im Vordergrund bzw. wird schwerpunktmäßig ver​folgt. Diese Er​wei​te​rungs​ab​sich​ten würden jedoch zu ei​ner noch besseren Aus​stat​tung des Flugplatzes Ahlhorn füh​ren mit der Folge, dass dort noch mehr und noch grö​ße​re Luftfahrzeuge verkehren könn​ten. 

b)

Eine weitere Pressemitteilung der Bauunternehmung datiert auf den 14.04.2010. In die​ser ist wiederum eine "Gesamtrealisierung in den kommenden 15 Jahren" vor​ge​se​hen. In​ner​halb dieses Zeitraumes solle die zivile Flugnutzung bedarfsgerecht aus​ge​wei​tet wer​den. 

Diese aktuelleren Aussagen bestätigten damit den Befund aus der Pressemitteilung vom 23.03.2009. Aus dem langen Gesamtrealisierungszeitraum von 15 Jahren i. V. m. der in die​sem Zeitraum beabsichtigten Ausweitung der Flugnutzung kann und muss ge​schlos​sen wer​den, dass mit dem eingereichten Antrag das "Ende der Fah​nens​tan​ge" noch nicht erreicht ist. 

6.

Die vg. Gliederungspunkte belegen folglich, dass der Antrag zum Einen keine Begründung für die Erteilung der Änderungsgenehmigung liefert und damit als unsubstantiiert zu​rück​zu​wei​sen ist. Zum Anderen ist der Antrag bereits in sich widersprüchlich insofern, als er ei​ne Pistenlänge von 2.101 m annimmt, der beabsichtigte Flugverkehr jedoch mit einer Pis​ten​län​ge von 1.800 m bewältigt werden kann. Daher wäre eine Kürzung der Piste auf die er​for​der​li​che Länge festzulegen gewesen. 

Weiterhin bezieht sich das Lärmgutachten auf Flugverkehrssegmente, die dem Antrag nach überhaupt nicht auf dem Sonderlandeplatz Ahlhorn abgewickelt werden sollen. Da​mit geht das Gutachten nicht auf den Antrag im speziellen ein, sondern nimmt vielmehr le​dig​lich eine "Worst-Case-Betrachtung" vor, die jedoch für den Einzelfall nicht brauchbar ist. Schließlich vermitteln die Schreiben der DFS den Eindruck, als ob diese auf einen Flug​ver​kehr mit Großraumflugzeugen eingestellt sei, da sie zum Einen rät, den Bau​schutz​be​reich nach § 12 LuftVG beizubehalten, zum Anderen die Einordnung des Flug​plat​zes in die Codezahl 4 nach ICAO vornimmt. 

Zuletzt belegen die Ausführungen aus den Pressemitteilungen, dass dieser Antrag nur der Anfang eines Gesamtkonzeptes ist, der innerhalb der nächsten 15 Jahre verwirklicht wer​den soll. Insoweit geht der Ef. davon aus, dass nachträgliche Än​de​rungs​an​trä​ge sei​tens der Antragstellerin folgen werden. 

Daher beantragt der Ef., den vorgelegten Antrag samt Anlagen zu​rück​zu​wei​sen und dem An​trag​stel​ler aufzugeben, einen neuen substantiierten und die wah​ren Absichten dar​le​gen​den Antrag zu stellen. 

III.
Fehlendes regionales Raumordnungsprogramm

Der Ef. nimmt ferner Bezug auf das bisherige regionale Raum​ord​nungs​pro​gramm für den Land​kreis Oldenburg (RROP). Dieses regionale Raum​ord​nungs​pro​gramm aus dem Jahre 1996 galt bis zum 25.11.2007. Ein Nachfolge-Pro​gramm ist noch nicht öffentlich bekannt gemacht. 

Die im bislang geltenden Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Oldenburg fest​ge​setz​ten Ziele und Grundsätze dürfen jedoch nicht unberücksichtigt bleiben. §§ 1 Abs. 1 S. 1, 8 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung (NROG) schreibt näm​lich den Trägern der Regionalplanung vor, für ihren jeweiligen Pla​nungs​raum ein regionales Raum​ord​nungs​pro​gramm aufzustellen. Dieser Vorschrift zuwider hat vor​lie​gend der Landkreis Oldenburg als zuständige Planungsbehörde, §§ 25 Abs. 1, 24 Abs. 1 S. 2, 26 Abs. 1 S. 1 NROG, kein Nach​fol​ge-Programm für das aus dem Jahre 1996 stammende auf​ge​stellt. Diese Zuwiderhandlung kann je​doch nicht dem Ef. zum Nachteil ge​rei​chen. 

IV.
Beantragter Sonderlandeplatz raumordnungsrechtlich nicht vorgesehen

Der Ef. weist zudem auf Aussagen im LROP sowie im RROP im Hinblick auf den Luftverkehr und damit zugleich auf den militärischen Flugplatz Ahlhorn hin. 

1.

Im LROP finden sich unter Gliederungspunkt 4.1.5, der mit "Luftverkehr" überschrieben ist (S. 37) nur festgesetzte Ziele zu den Verkehrsflughäfen Hannover-Langenhagen, Ham​burg, Bremen, Münster/Osnabrück, Braunschweig-Wolfsburg und schließlich zum Ver​kehrs​lan​de​platz Emden. Die genannten Verkehrsflughäfen sind dabei zu sichern und be​darfs​ge​recht weiterzuentwickeln bzw. auszubauen. Der Verkehrslandeplatz Emden ist dem​ge​ge​nü​ber nur zu sichern und im Regionalen Raumordnungsprogramm als Vor​rang​ge​biet Verkehrslandeplatz festzulegen. 

Zum ehemaligen militärischen Flugplatz Ahlhorn finden sich keine Ausführungen. Unter Ziff. 03, S. 6, des Gliederungspunktes 4.1.5 heißt es lediglich: 

"Die Verkehrslandeplätze mit regionaler Bedeutung sind in den regionalen Raum​ord​nungs​pro​gram​men zu sichern und räumlich festzulegen." 

Diese Zielfestlegung betrifft jedoch ebenso wenig den ehemaligen Militärflugplatz Ahl​horn. Zum Einen bezieht sich dieser Satz lediglich auf bestehende Verkehrslandeplätze mit regionaler Bedeutung, was vorliegend nicht zutrifft. Weiterhin beantragt die Flugpark Ahl​horn GmbH auch keinen Verkehrslandeplatz i. S. d. § 49 Abs. 1, 2 Nr. 1 LuftVZO, son​dern einen Sonderlandeplatz gem. § 49 Abs. 1, 2 Nr. 2 LuftVZO. 

Aus dem LROP lassen sich somit weder Ziele, noch Grundsätze entnehmen, die für das be​an​trag​te Vorhaben, die Konversion des ehemaligen Militärflugplatzes Ahlhorn in einen Son​der​lan​de​platz, streiten. 

2.

Das RROP geht an anderer Stelle ausdrücklich auf den militärischen Flugplatz Ahlhorn ein. 

Unter D. 3.6.5, über​schrie​ben mit "Luftfahrt", heißt es unter Ziff. 03 auf S. 110: 

"Es ist zu prüfen, ob der militärische Flugplatz Ahlhorn, auf dem die Bundeswehr be​ab​sich​tigt, den militärischen Flugbetrieb einzustellen, Entlastungsfunktionen für den Flug​ha​fen Bremen übernehmen kann und inwieweit hierfür Bedarf besteht."

Wie den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen ist, liegt der Landkreis Oldenburg im Ein​zugs​be​reich des Flughafens Bremen, der hauptsächlich den nationalen und eu​ro​päi​schen Kurz-und Mittelstreckenflugverkehr bedient. Für dieses Segment des nationalen und eu​ro​päi​schen Kurz- und Mittelstreckenflugverkehrs soll der militärische Flugplatz Ahl​horn nach einer ent​spre​chen​den Überprüfung evtl. entlastend eingesetzt bzw. zu einem Re​gio​nal​flug​ha​fen wei​ter​ent​wickelt werden, da der Flughafen Bremen auf Grund an​gren​zen​der Wohnbebauung ge​wis​sen Einschränkungen unterliegt. 

Vorliegend ist jedoch festzustellen, dass keine Entlastungsfunktionen für den Flughafen Bre​men übernommen werden sollen, da gerade nicht der Linien-, linienähnliche und Pau​schal​rei​se​flug​ver​kehr von dem beantragten Sonderlandeplatz Ahlhorn bewältigt werden soll, wie sich aus dem Prognosegutachten, S. 1, ergibt. Dieser Verkehr solle demnach wei​ter​hin auf Grund der besseren luftfahrttechnischen und logistischen Bedingungen an dem Ver​kehrs​flug​ha​fen Bremen abgewickelt werden. 

Die zweite Option, die Weiterentwicklung zu einem Regionalflughafen, greift der Antrag vom 01.12.2010 ebenso wenig auf. Vielmehr ist vorliegend beabsichtigt, einen Son​der​lan​de​platz ein​zu​rich​ten, der sich hauptsächlich auf den gewerblichen und nicht​ge​werb​li​chen Ge​schäfts​flug​ver​kehr sowie den Werkflugverkehr stützt. 

Insoweit widerspricht der eingereichte Antrag den Ausführungen im Regionalen Raum​ord​nungs​pro​gramm für den Landkreis Oldenburg, da die in diesem genannten Optionen von dem An​trag nicht aufgegriffen werden. 

Weiterhin heißt es unter Ziff. 01 zu diesem Abschnitt, dass als Landeplätze für den Land​kreis Ol​den​burg Ganderkesee und Hatten festgelegt werden. Diese genannten Lan​de​plät​ze sind ent​spre​chend der Ziff. 02 zu sichern, zu erhalten und gem. ihrer Zweck​be​stim​mung der tech​ni​schen Entwicklung anzupassen. Diese beabsichtigte Bestandssicherung und der Erhalt der bei​den Landeplätze würde die Genehmigung des eingereichten An​tra​ges gefährden, da beide Er​gän​zungs​funk​tio​nen, insbesondere im nationalen Luftverkehr und Zubringerfunktionen zu Ver​kehrs​flug​hä​fen erfüllen. 

Damit wird deutlich, dass sich die Funktionen zumindest teilweise über​schnei​den mit der Fol​ge, dass ein Konkurrenzkampf entsteht, der notwendigerweise zu Ein​bu​ßen bei den be​ste​hen​den Landeplätzen bzw. zu einem nicht ertragreichen genehmigten Son​der​lan​de​platz Ahlhorn führen wird. 

Demnach steht fest, dass der eingereichte Antrag bzgl. der Konversion des ehemaligen Mi​li​tär​flug​plat​zes Ahlhorn nicht den Vorgaben entspricht, wie sie dem RRPO unter D. 3.6.5 genannt werden. 

V.
Bewertung des Lärmgutachtens

Die das beantragte Projekt hervorgerufene Fluglärmbelastung hat das Lärmgutachten der "AVIA Consult" beurteilt. Die Zusammenfassung dieses Gutachtens bewertet der Ef. wie folgt: 

1.
Kurzdarstellung

Das Fluglärmgutachten ist zum Ergebnis gekommen, dass die für die Ermittlung und Be​ur​tei​lung der durch den prognostizierten Flugbetrieb am Sonderlandeplatz Ahlhorn zu er​war​ten​den Fluglärmbelastung durchgeführten Fluglärmberechnungen folgendes Bild er​ge​ben haben: 

"- 
Die für den Flugbetrieb der 6 verkehrsreichsten Monate ermittelten Flu​glärm​kon​tu​ren für einen Pegelwert des äquivalenten Dauerschallpegels ab 50 dB(A) und höher erfassen weder in den Innenbereichen noch in den Außenbereichen der umliegenden Gemeinden Gebiete mit Wohnbebauung. 

- 
An allen ausgewählten Nachweisorten unterschreiten die für die 6 ver​kehrs​reichs​ten Monate ermittelten äquivalenten Dauerschallpegel deutlich den Wert von 50 dB(A).

- 
Die für die Ermittlung einer maximal zu erwartenden Belastung durch​ge​führ​ten Berechnungen für den Flugbetrieb einer Woche mit maximalen Flug​be​we​gungs​zah​len der Bundeswehr zeigen, dass auch in diesem Fall an dem am höchs​ten betroffenen Nachweisorten nur eine im Vergleich mit anderen Lan​de​plät​zen geringe Fluglärmbelastung vorhanden ist."

Zum Immissionsort Nr. 14, Wildeshausen, Kapitän-Strasser-Straße 4, hat das Flu​glärm​-gu​tach​ten einen äquivalenten Dauerschallpegel, Leq Tag 6 Monate von 32,8 dB(A), für Leq Tag Woche von 37,3 dB(A) festgestellt (S. 20). Des Weiteren hat das Gutachten zu dem be​sag​ten Immissionsort einen maximalen A-Schallpegel, LASmax Tag 6 Monate von 71,9 dB(A), LASmax Tag Woche von 71,9 dB(A) ermittelt (S. 21). Als mittlere tägliche Ver​tei​lung der maximalen A-Schallpegel über 60 dB(A) für die 6 verkehrsreichsten Monate nimmt das Lärmgutachten für den genannten Immissionsort einen Wert von 1,04 für über 60 dB(A) an, für über 65 dB(A) einen Wert von 0,85, für über 70 dB(A) einen Wert von 0,18 und schließlich für über 75 dB(A) einen Wert von 0,01. Höhere Belastungen las​sen sich der tabellarischen Aufstellung auf S. 22 nicht entnehmen. Die Tabelle auf S. 23, die sich der mittleren täglichen Verteilung der maximalen A-Schallpegel über 60 dB(A) für die Wo​che der höchsten Belastung annimmt, besagt einen Wert von 2,66 für über 60 dB(A), von 2,50 für über 65 dB(A), von 0,68 für über 70 dB(A) und schließlich von 0,05 für über 75 dB(A). Eine höhere Belastung ist dieser Aufstellung nicht zu entnehmen. 

2.
DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau"

Diese im Lärmgutachten angegebenen Werte wurden zunächst an der DIN 18005, dem "Schall​schutz im Städtebau", bemessen. 

Zuzugeben ist dem Lärmgutachten, dass die in Anlage 2 als schalltechnische Orien​tie​rungs​wer​te angegebenen Zahlen nicht erreicht werden, da der äquivalente Dau​er​schall​pe​gel nicht nur an dem hier interessierenden Ort, Kapitän-Strasser-Straße 4 in Wil​des​hau​sen, sondern auch an allen anderen ausgewählten Immissionsorten nicht der strenge Maß​stab, der in reinen Wohn- (WR), Wochenendhaus- sowie Ferienhausgebieten gilt, von 50 dB tagsüber, erreicht wird. 

Jedoch ist zu beachten, dass Anlage 2 zur DIN 18005 zwischen Orientierungswerten un​ter​schei​det, die einerseits für den Tag gelten, andererseits für die Nacht. Im an​ge​spro​che​nen Fall eines WR, Wochenendhaus- sowie eines Ferienhausgebietes beträgt der Orien​tie​rungs​wert für den Tag 50 dB, für die Nacht hingegen 40 dB bzw. 35 dB. Eine sol​che Differenzierung fehlt im Lärmgutachten, obgleich der Antrag darauf hinausläuft, ei​nen unbeschränkten 24-Stunden-Betrieb genehmigt zu bekommen, um auch nachts Ge​schäfts​flug- und Werk​flug​ver​kehr abzuwickeln. 

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das Lärmgutachten nur den vom Vorhaben aus​ge​hen​den Fluglärm am Tag ermittelt und bewertet hat, den vom beantragten Vorhaben aus​ge​hen​den Fluglärm über Nacht jedoch nicht. Daher ist das Lärmgutachten als auf den kon​kre​ten Sachverhalt nicht anwendbar bzw. unzureichend anzusehen und somit ab​zu​leh​nen. 

Der Ef.   

beantragt
somit, das vorliegende Lärmgutachten als ver​fehlt zurückzuweisen. Die Erteilung einer Ge​neh​mi​gung auf Basis dieses Gutachtens kommt aufgrund der fehlenden Dif​fe​ren​zie​rung nicht in Betracht. Die Erteilung einer Ge​neh​mi​gung kann allenfalls auf der Grund​la​ge eines neuen, zwischen Tages- und Nachtzeit dif​fe​ren​zie​ren​den Gutachtens erteilt wer​den. 

3.
Ungenügendes Lärmgutachten

Das mit dem Antrag eingereichte Lärmgutachten gibt gleichfalls Anlass zur Kritik. Diesem liegt ein Datenerfassungssystem (DES) zugrunde, das von wirklichkeitsfremden An​nah​men ausgeht. Die Zweifel am DES bestätigen sich dadurch, dass es nicht gemeinsam mit den Antragsunterlagen ausgelegt wurde, d. h. für den Ef. nicht nach​voll​zieh​bar ist. Die Überprüfung der DES für andere Flugplätze führt immer wieder zum Er​geb​nis, dass diese nicht auf den konkreten Flugplatz "passen". So liegt auch hier der Fall. 

Zudem ist an dieser Stelle erneut darauf hinzuweisen, dass lediglich der von dem Vor​ha​ben ausgehende Fluglärm am Tag ermittelt und bewertet wurde, jedoch nicht der vom Vor​ha​ben ausgehende Fluglärm über Nacht. Darüber hinaus liegt diesem Gutachten  nicht der neueste Stand der Lärmwirkungsforschung zugrunde. Auf S. 21, Fußnote 2, ver​weist das Rechtsgutachten darauf, dass "die ermittelten Dauerschallpegel auch weit un​ter den Schwellenwerten, die von führenden Lärmwirkungsforschern für eine ge​sund​heit​li​che Beeinträchtigung und eine Belästigung angenommen werden", liegen. Verwiesen wird auf das 9 Jahre alte Werk "Erarbeitung von Fluglärmkriterien für ein Schutzkonzept bei wesentlichen Änderungen oder Neuanlagen von Flughäfen/Flugplätzen" von Griefahn, Jan​sen, Scheuch, Spreng vom 03.02.2002. Dieses Werk (die sog. Fluglärmprognose) stellt mit Nichten den aktuellen Stand der Lärmwirkungsforschung dar mit der Folge, dass nach diesem nicht mehr beurteilt werden kann, ob eine gesundheitliche Be​ein​träch​ti​gung vorliegt oder nicht. Wesentlich aktueller ist die sog. DLR-Studie mit umfangreichen La​bor- und Feldversuchen, die dem PFB des VFH Leipzig/Halle zugrunde liegt und vom BVerwG durch Endurteil vom November 2006 bestätigt worden ist. Diese ist i. V. m. den epi​de​mio​lo​gi​schen Untersuchungen von Prof. Dr. Greiser (Epiconsult, Bremen) zum Flug​ha​fen Köln/Bonn auf dem Jahre 2010 der Bewertung zugrunde zu legen. 

4.
Fluglärmschutzgesetz (FluglärmG) 

Die Rechtslage nach dem Fluglärmschutzgesetz (FluglärmG) 2007 beurteilt sich wie folgt: 

Gem. § 4 Abs. 1 FluglärmG ist ein Lärmschutzbereich einzurichten für Verkehrsflughäfen mit Flu​gli​nien- oder Pauschalflugreiseverkehr, für Verkehrslandeplätze mit Fluglinien- oder Pau​schal​flu​grei​se​ver​kehr und mit einem Verkehrsaufkommen von über 25.000 Be​we​gun​gen pro Jahr, für militärische Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahl​trieb​wer​ken zu dienen bestimmt sind sowie für militärische Flugplätze, die dem Be​trieb von Flug​zeu​gen mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 20 t zu dienen be​stimmt sind, mit einem Verkehrsaufkommen von über 25.000 Bewegungen pro Jahr. Für andere als diese in Abs. 1 genannten Flugplätze sollen Lärmschutzbereiche dann fest​ge​setzt werden, wenn der Schutz der Allgemeinheit es erfordert, wie § 4 Abs. 8 Flu​g-lärmG bestimmt. 

Für den militärischen Flugplatz Ahlhorn existierte ein Lärmschutzbereich, der mittels Ver​ord​nung festgelegt wurde (Verordnung vom 20.02.1986, BGBl. I, S. 309). Gem. § 4 Abs. 4 S. 1 FluglärmG wäre der Lärmschutzbereich für diesen bestehenden militärischen Flug​platz i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr. 4 FluglärmG auf der Grundlage der dort angegebenen Werte spä​tes​tens bis zum Ende des Jahres 2009 festzusetzen gewesen. Der Neu​fest​set​zung steht jedoch § 4 Abs. 7 S. 3 FluglärmG entgegen. Danach ist kein Lärm​schutz​be​reich neu fest​zu​set​zen, wenn der Flugplatz die dort genannten Merkmale in sonstiger Wei​se als durch Schließung dauerhaft verliert. Diese Voraussetzungen sind vorliegend ge​ge​ben, nach​dem die Bundeswehr auf diesem Militärflugplatz bereits im Jahr 1995 den Flug​be​trieb eingestellt hat und den Standort in den Jahren 2005/2006 vollständig räum​te. Mit Ver​fü​gung vom 10.10.2008 hat die Wehrbereichsverwaltung Nord dann den Rechts​sta​tus eines Militärflugplatzes aufgehoben. Eine Neufestsetzung ist damit i. H. a. den Be​stand des Fliegerhorstes nicht notwendig. 

Aus dem jetzt vorliegenden Antrag selbst ergibt sich bei vordergründiger Betrachtung eben​so wenig die Notwendigkeit der Fest​set​zung eines Lärm​schutz​be​rei​ches, da der An​trag auf einen Sonderlandeplatz hi​naus​läuft, auf dem ca. 5.500 Flugbewegungen statt​fin​den sollen, was sich dem Prog​no​se-Gutachten (S. 5) ent​neh​men lässt, dass von 2.757 Starts für den Flugbetrieb im Jahr 2020 ausgeht. Denn beim Vorhaben handelt es sich zum Einen um keinen Ver​kehrs​flug​ha​fen, zum Anderen um keinen Verkehrslandeplatz mit einem Verkehrsaufkommen von über 25.000 Be​we​gun​gen pro Jahr. Bei diesem Ver​kehr​sauf​kom​men ist schließlich eben​so wenig § 4 Abs. 8 FluglärmG anwendbar, der die Fest​set​zung eines Lärm​schutz​be​rei​ches für andere als die genannten Flugplätze (also z. B. Sonderlandeplätze) fordert, wenn der Schutz der Allgemeinheit es verlangt. Bei 2.757 Starts ist nämlich der Schutz der Allgemeinheit nicht tangiert, wenn man die An​trag​sun​ter​la​gen als zutreffend zu​grun​de legt (hierzu so​gleich unter 5.). 

5.
Vorsorgliche Prognose 

Die vg. rechtlichen Erwägungen basieren auf der Grundlage der eingereichten Gutachten, des Prognose-Gutachtens sowie des Lärmgutachtens. Die im Prognose-Gutachten an​ge​nom​me​nen Zahlen hat der Ef. als nicht nachvollziehbar eingestuft. Die Rechts​fol​ge lautet, dass ei​ne Planrechtfertigung für das beantragte Vorhaben zu ver​nei​nen und somit der An​trag abzulehnen ist. 

Vorsorglich gilt es jedoch, eine umgekehrte Betrachtung anzustellen, falls sich die An​ga​ben des Antragstellers nicht nur bewahrheiten, sondern sogar im Prog​no​se​zeit​raum weit über​trof​fen wer​den sollten, deren Bewertung es gleichfalls bedarf. 

An diesem erstellten Prognose-Gutachten ist dabei zu rügen, dass die Prognose für den Flug​be​trieb am Sonderlandeplatz Ahlhorn nur bis zum Jahr 2020 ermittelt wurde, der Prog​no​se​zeit​raum also nur 10 Jahre beträgt. Dieser Zeitraum ist zu kurz bemessen. Wie aus Gerichtsentscheidungen, die zu anderen Flugplätzen ergangen sind, zu entnehmen ist, wird neuerdings ein Prognosehorizont, der dem in der Verkehrsplanung über​li​cher​wei​se betrachteten Zeitraum entspricht, von 15 Jahren gewählt, vgl. VGH Kassel, U. v. 21.08.2009 - 11 C 312/08, NJOZ 2010, 296, 308. In Anbetracht dessen ist das Prog​no​se-Gutachten nicht nach den aktuellen Erkenntnissen erstellt worden. Daher ist das Prog​no​se-Gutachten zurückzuweisen. 

a)
Anwendung des FluglärmG

Die Konsequenzen lauten dann, dass ein Lärmschutzbereich nach dem FluglärmG zwar nicht gem. § 4 Abs. 1 Nr. 2 FluglärmG aufzustellen ist, da es sich beim be​an​trag​ten Vor​ha​ben um einen Sonderlandeplatz han​delt, nicht jedoch um einen Ver​kehrs​lan​de​platz, wie ihn der Wortlaut dieser Vorschrift vorschreibt. Eine analoge An​wen​dung scheitert am klaren Wort​lau​t der Norm.

Bei der jetzt während des (zu kurzen Prognosezeitraumes von zehn Jahren) an​ge​nom​me​nen positiven Entwicklung des Sonderlandeplatzes Ahlhorn und ei​ner damit evtl. einhergehenden Anzahl von mehr als 25.000 Flugbewegungen pro Jahr wä​re dann jedoch ein Lärmschutzbereich nach § 4 Abs. 8 FluglärmG fest​zu​set​zen, da in die​ser Größenordnung davon auszugehen ist, wie § 4 Abs. 1 Nr. 2 Flu​glärmG belegt, dass der Schutz der Allgemeinheit einen solchen erfordert. 

Als neuem Flugplatz müssten dem Lärmschutzbereich dann die Werte des § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 FluglärmG zugrunde gelegt werden, wobei diese Ziff. zwischen zwei Schutz​zo​nen für den Tag und einer Schutzzone für die Nacht unterscheidet. Schutz​zo​nen sind dabei jeweils diejenigen Gebiete, in denen der durch Fluglärm her​vor​ge​ru​fe​ne äquivalente Dauerschallpegel LAeq sowie bei der Nacht-Schutzzone auch der flu​glärm​be​ding​te Maximalpegel LAmax die nachfolgend genannten Werte über​steigt, wobei die Häufigkeit aus dem Mittelwert über die sechs verkehrsreichsten Mo​na​te des Prognosejahres bestimmt wird. Für die hier anzuwendende Ziff. 1 lau​ten die Werte wie folgt: 

"Werte für neue oder wesentlich baulich erweiterte zivile Flugplätze im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2:

Tag-Schutzzone 1: 

LAeq Tag=60 dB(A), 

Tag-Schutzzone 2:

LAeq Tag=55 dB(A),

Nacht-Schutzzone:

a) ...

b) Ab dem 1. Januar 2011: 

LAeqNacht=50 dB(A).

LAmax=6x53 dB(A)."

Die soeben angeführten Werte sind insbesondere bzgl. der Nacht-Schutzzone bei ei​ner nunmehr an zustellenden positiven Prognose für den Sonderlandeplatz Ahl​horn be​trof​fen. Das Prognose-Gutachten enthält am Immissionsort Wildeshausen, Ka​pi​tän-Strasser-Straße 4 einen Tagwert von 71,9 dB(A) als LASmax Tag 6 Monate so​wie identisch für LASmax Tag Woche. Nachtwerte fehlen, was der Ef. bereits gerügt hat, der lauteste Überflug dürfte aber ebenfalls 71,9 dB(A) be​tra​gen. 

An dieser Stelle sei der Hinweis gestattet, dass einer der Unterzeichner (als Vi​ze​prä​si​dent der Bundesvereinigung gegen Fluglärm, BVF e. V.) gemeinsam mit seinem De​zer​nats​kol​le​gen Prof. Dr. Rommelfanger im Juni 2008 eine Ver​fas​sungs​be​schwer​de gegen das FluglärmG 2007 eingereicht hat, mit welcher mehrere Grund​rechts​vers​tö​ße wegen eines im Gesetz zu niedrig angesetzten Schutzniveaus gel​tend gemacht werden. Das BVerfG hat diese Sache seit nunmehr fast 3 Jahren in Be​ar​bei​tung, wobei Verfassungsrechtsexperten (Prof. Dr. Rommelfanger war 5 Jahre Ver​fas​sungs​rich​ter in Thüringen) wissen, dass offensichtlich unzulässige oder un​be​grün​de​te Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe in der Regel nach einem ½ bis 1 Jahr vom sog. Vorprüfungsausschuss zurückgewiesen werden. Es ist deshalb denk​bar, dass die Schutzwerte des FluglärmG für die Tages- und Nacht​lärm​schutz​be​rei​che noch im Laufe des hiesigen Antragsverfahrens abgesenkt werden müssen und die Rechtsbetroffenheit des Ef. dementsprechend früher einsetzt. 

Von einem Nachtflugbetrieb geht der eingereichte Antrag aus. Ei​ne Kon​tin​gen​tie​rung der Nachtflüge sieht er nicht vor. Schließlich ist der Fracht​flug​ver​kehr zu be​rück​sich​ti​gen, der von den umliegenden Verkehrsflughäfen Bremen und Han​no​ver-Lan​gen​ha​gen übernommen werden kann. Für diese Sparte gilt das Schlag​wort "Fracht​flug ist Nachtflug". Zudem ist zu berücksichtigen, dass nach un​se​rem Da​für​hal​ten mit dem eingereichten Antrag nur eine Zwischenstufe für den An​trag​stel​ler er​reicht ist, der auf dem Areal des ehemaligen Militärflugplatzes Ahl​horn noch an​de​re Ziele verfolgt, worauf die widersprüchlichen bzw. unstimmigen An​trag​sun​ter​la​gen so​wie Aussagen in Pressemitteilungen hinweisen. In Anbetracht dieser Umstände er​schei​nen die vor​ge​tra​ge​nen Werte durch den Sonderplandeplatz Ahlhorn er​reich​bar mit der Folge, dass ein Lärmschutzbereich einzurichten ist. 

b)
Folgerungen für Prognose-Gutachten 

Ebenso wenig treffen dann die im Lärmgutachten ermittelten Werte zu, da diese auf dem fehlerhaften Prog​no​se-Gutachten basieren. Die Folge eines "blühenden" Son​der​lan​de​plat​zes Ahl​horn wä​re, dass die Flugbewegungen über das im Prognose-Gut​ach​ten an​ge​nom​me​ne Aus​maß signifikant hinausgehen und damit das darauf auf​bau​en​de Lärmgutachten als verfehlt er​schei​nen lassen. Darüber hinaus kann sogar an​ge​nom​men werden, dass Fracht​flug​ver​kehr von den Verkehrsflughäfen Bremen so​wie Hannover-Lan​gen​ha​gen ab- und über​nom​men werden kann. Damit wäre das Lärm​gu​tach​ten vol​lends nicht mehr zu ge​brau​chen, es wird eine neue Begutachtung not​wen​dig, die dann zu einem Über​schrei​ten der in der DIN 18005 angegebenen Orien​tie​rungs​wer​te führen würde. Da​her muss der Ef. nach ober- und höchstrichterlicher Rechtsprechung auch diesem Fall Rechnung tragen und folg​lich eine Überschreitung der in der DIN 18005 angegebenen Orien​tie​rungs​wer​te un​ter​stellt werden. 

VI.
Verletzung des Rechts auf gerechte Abwägung

Eine Erteilung der beantragten Änderungsgenehmigung zur zivilen Nachnutzung des Mi​li​tär​flug​plat​zes Ahlhorn trotz der vorgetragenen Einwendungen würde den Ef. einschl. seiner Fa​mi​li​en​an​ge​hö​ri​gen in seinem subjektiv-öffentlichen Recht auf gerechte Abwägung verletzen. Ins​be​son​de​re würde der Ef. in grundrechtlich geschützten Positionen verletzt. 

VII.
Verletzung des Rechts auf Eigentum 

Als (Mit-) Eigentümer des Grundstückes .................... würde der Ef. bei Erteilung der Än​de​rungs​ge​neh​mi​gung zudem in seinem Grund​recht auf Eigentum gem. Art. 14 Abs. 1 GG verletzt. Den Wert​ver​lust seiner Immobilie, die auch der Altersversorgung und später den Kindern dient, ist der Ef. nicht bereit, hin​zu​neh​men. Der Wertverlust erweist sich insbesondere deshalb als er​heb​lich, da ......................................... (besondere Aspekte einfügen). 

Das BVerwG hat entschieden, dass die Betroffenheit fremden Grundeigentums durch eine ho​heit​li​che Planung dadurch, dass es entweder unmittelbar überplant wird, oder als Nach​bar​grund​stück nach​tei​li​ge Wirkungen von den beabsichtigten Vorhaben zu erwarten hat, grund​sätz​lich als privater Be​lang in die planerische Abwägung einzubeziehen ist. Die Ab​wä​gungs​er​he​blich​keit dieser Be​trof​fen​heit scheidet nur dann aus, wenn sie entweder objektiv ge​ring​fü​gig, oder nicht schutzwürdig ist. Das Gebot der gerechten Abwägung der planbetroffenen Be​lan​ge er​streckt sich nämlich grundsätzlich auf alle Rechtspositionen und sonstigen rechtlich ge​schütz​ten In​te​res​sen, unabhängig von einer verfassungsrechtlichen Absicherung. Eine ein​fach-rechtlich ge​schütz​te Rechtsposition genügt bereits. Diese steht den Eigentümern aber nach §§ 903 ff. BGB zu (vgl. BVerwG, NVwZ 1993, 364, 365; dem folgend: Giemulla, in: Gie​mul​la/Schmid, LuftVG, § 9, Rn. 23). 

VIII.
Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit und allgemeine Hand​lungs​frei​heit

Die Erteilung der Änderungsgenehmigung verletzt den Ef. in seinem Recht auf körperliche Un​ver​sehrt​heit aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. Durch die Wohnlage im Stadtgebiet von Wildeshausen ist der Ef. zukünftig nicht hinzunehmendem Fluglärm ausgesetzt. Er wird ferner durch die in nur ca. 500 m Höhe stattfindenden Flug​be​we​gun​gen in seiner Lebensqualität erheblich ge​stört, ins​be​son​de​re was die mit dem beantragten 24-Stunden-Betrieb stattfindenden Flüge in der sog. Kernnacht von 0:00 Uhr bis 5:00 Uhr und den Tagesrandzeiten von 22:00 Uhr bis 0:00 Uhr und 5:00 Uhr bis 6:00 Uhr anbetrifft. 

Der Ef. arbeitet ................................................... (hier näheres ausführen, z. B. Schichtbetrieb usw.). 

Er leidet an ....................................... (Krankheiten bzw. besondere Gründe, die zu einer er​höh​ten Lärmempfindlichkeit führen, darstellen). 

Er benötigt deshalb jederzeit eine ungestörte Tages- und Nachtruhe, außerdem ungestörte Er​ho​lungs​mö​glich​kei​ten, insbesondere am Wochenende. Dies betrifft seine Familie genauso, bei Er​tei​lung der Änderungsgenehmigung wäre dies nicht mehr gewährleistet. 

IX.
Rechtsverletzung zu Lasten der Kinder des Ef., die eigene Einwendungen erheben

Im Rahmen seiner grundgesetzlich verbürgten elterlichen Sorge gem. Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG macht der Ef. zugleich die Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG und nach Art. 2 Abs. 1 GG auf allgemeine Handlungsfreiheit seines/r Kindes/r ............................................................ (ggf. Name und Geburtsdatum einfügen) geltend. Letztere er​he​ben sämtliche vg. Einwendungen auch als eigene, gesetzlich vertreten durch den er​zie​hungs​be​rech​tig​ten Ef..

Den Kindern wird die Möglichkeit einer ungestörten und gefahrlosen Entwicklung genommen. Ein Aufenthalt im Außenbereich (Garten) ist nicht mehr möglich, außerdem werden die Kinder durch Flugverkehr auch bei Aufenthalt im Kindergarten (ggf. Name und Adresse der Ein​rich​tung einsetzen) oder in der Schule (ggf. Name und Adresse der Einrichtung einsetzen) durch Flug​lärm beeinträchtigt. Insbesondere ist eine gestörte Nachtruhe zu Lasten der Kinder zu be​fürch​ten, da diese weit vor 22:00 Uhr zur Nachtruhe gehen. Bei Genehmigung des Antrages wür​de das Recht der Kinder auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und körperlichen Un​ver​sehrt​heit verletzt sowie alle später zu erwerbenden Eigentumsrechte am Familienvermögen. 

D.
Anträge des Ef. 

Der Ef. 

beantragt

daher, den gestellten Antrag als unschlüssig und unbegründet zu​rück​zu​wei​sen. 

Hilfsweise wird vom Ef. 

beantragt,

das derzeitige Genehmigungsverfahren fortzusetzen und der Antragstellerin auf​zu​ge​ben, im Ein​wen​dungs​schrift​satz geforderte vollständige die Betriebsabsichten der nächten 15 Jahre schlüs​sig dar​stel​len​de Unterlagen auszuarbeiten, in das Ge​neh​mi​gungs​ver​fah​ren einzubringen und nach Prüfung die überarbeiteten An​trag​sun​ter​la​gen erneut offenzulegen. 

Vom Ef. wird 

beantragt,
im Anschluss an die Offenlage der überarbeiteten Antragsunterlagen einen ‑ gesetzlich zwar nicht zwin​gend vorgeschriebenen, aber als Ermessensentscheidung möglichen - Erörterungstermin ab​zu​hal​ten.

Hilfsweise wird vom Ef. 

beantragt,

den Sonderlandeplatz nur für einen Betrieb von Sonnenaufgang bis Son​nen​un​ter​gang nach Sicht​flug​re​geln zuzulassen. Zusätzlich ist zur Wahrung der Wo​che​nen​dru​he an Sonn- und Fei​er​ta​gen eine be​triebs​freie Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr festzusetzen. 

Höchst hilfsweise wird vom Ef. 

beantragt,

ein absolutes Nachtflugverbot für die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr fest​zu​set​zen (sog. Nacht​kern- und Nachtrandzeit) und Flüge in der Tagesrandzeit von 20:00 bis 22:00 und 06:00 bis 07:00 Uhr nur dann zuzulassen, wenn ein unabweisbarer Be​darf für diese Flüge nachgewiesen ist (woran es den Antragsunterlagen ermangelt). 

Sofern die Luftverkehrsbehörde gleichwohl beabsichtigt, einen 24-Stunden-Betrieb des Son​der​lan​de​plat​zes zuzulassen, wird vom Ef. hilfsweise 

beantragt, 

nur die in der Verkehrsprognose ausgewiesenen 2 monatlichen Nachtflüge als max. Flug​be​we​gungs​kon​tin​gent für 4 fbw. pro Monat (= 2 Starts, 2 Landungen) als Maßnahme des aktiven Schall​schut​zes festzusetzen. 

Schließlich wird hilfsweise vom Ef. 

beantragt,

die Länge der Start- und Landebahn nicht wie beantragt auf 2.101 m, sondern entsprechend den ICAO-Vorschriften für Flugzeuge bis 14 t MTOW (Codeletter D) auf die hierfür lediglich be​nö​tig​ten 1.800 m festzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen

................................................................

(Unterschrift Ef.)
